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Kommission. Dies brachte dann die ständerätliche Kommissi-
on zum Entschluss, die Reissleine zu ziehen und Ihnen diese
Vorlage nicht mehr zur Weiterverfolgung zu empfehlen. Aber
trotzdem und gerade hier ist es wichtig, auf gewisse Punkte
in dieser Vorlage hinzuweisen, die einen gewissen Mehrwert
haben und die vielleicht in Zukunft weiterzuverfolgen sind. Ich
zähle sie einzeln auf, damit auch der Schwesterrat die Positi-
on unserer Kommission hierzu kennt.
Unbestrittene Verbesserungen waren die Schaffung einer be-
schränkten Beschwerdemöglichkeit gegen bisher endgültige
Entscheide des Bundesverwaltungsgerichtes und des Bun-
desstrafgerichtes; Entlastung des Bundesgerichtes durch
Einschränkung des Beschwerderechtes von Privatklägerin-
nen und Privatklägern ohne Opfereigenschaft; Abschaffung
der vollen Sachverhaltskontrolle des Bundesgerichtes bei
Geldleistungen der Militär- und Unfallversicherung; Ermög-
lichung einer vollen Rechtskontrolle des Bundesgerichtes bei
Beschwerden gegen vorsorgliche Massnahmen; Erweiterung
des Geltungsbereiches des vereinfachten Verfahrens auf Re-
visions- und Erläuterungsgesuche; Vereinfachung der Be-
stimmungen über Beschwerden gegen erstinstanzliche Ver-
fügungen des Bundesrates und der Bundesversammlung;
Umsetzung der Motion zur Erhöhung der Obergrenzen der
Gerichtsgebühren des Bundesgerichtes und des Bundesver-
waltungsgerichtes.
Daneben hat die Kommission im Entwurf des Bundesrates
auch Artikel 60 Absatz 1bis diskutiert. Der Bundesrat wollte
den mit ihren Anträgen unterlegenen Richtern und Richte-
rinnen die Möglichkeit geben, eine begründete Minderheits-
meinung als Anhang in den Entscheid aufnehmen zu lassen.
Diese Praxis kennen Sie vielleicht vom Obersten Gerichtshof
der USA. Dies wurde aber bereits im Nationalrat gestrichen
und auch in der ständerätlichen Kommission nicht mehr wei-
terverfolgt.
Wie dem auch immer sei, man stiess bei der subsidiären
Verfassungsbeschwerde effektiv auf das Pièce de Résistan-
ce. Es ist hier nicht gelungen, die Interessen des Bundes-
gerichtes an einer Reduktion der Belastung – die berechtigt
sind, ich erwähne dies ausdrücklich – mit den Interessen des
Rechtsschutzes in Einklang zu bringen. Mit anderen Wor-
ten: Es ist der RK-S in Zusammenarbeit mit dem Bundes-
rat und nach Anhörung des Bundesgerichtes nicht gelungen,
Ihnen eine Lösung zu präsentieren, die unter Beibehaltung
des Rechtsschutzes, wie ihn die Schwesterkommission vor-
sah, zu einer signifikanten Senkung der Arbeitsbelastung des
Bundesgerichtes geführt hätte.
Was ich persönlich bedaure, ist, dass einzelne Punkte die-
ser Gesetzgebung, wie ich sie erwähnt habe und welche aus
meiner persönlichen Sicht wünschenswert wären, jetzt auf-
grund des Nichteintretens wegfallen. Ich bin mir aber ziem-
lich sicher, dass beim nächsten Anstieg der Arbeitsbelastung
des Bundesgerichtes punktuell Verbesserungen herbeige-
führt werden können und müssen. Das Bundesgericht hat im
Jahr 2018 die Schallgrenze von 8000 Fällen überschritten.
Wenn das so weitergeht, dann wird dieses Geschäft, das wir
heute auf unserem Tisch liegen haben, nicht das letzte Ge-
schäft zu diesem Problemkreis sein.
Alles in allem beantragt Ihnen aber die vorberatende Kom-
mission, auf die Vorlage nicht einzutreten.

Keller-Sutter Karin, Bundesrätin: Ich danke dem Präsi-
denten der Kommission für Rechtsfragen, Ständerat Rieder,
herzlich für seine sehr ausführlichen Darlegungen. Ich glau-
be, er hat die inhaltliche Dimension und auch die Chronologie
dieser Vorlage gut beleuchtet. Ich fasse mich deshalb kurz.
Ihre Kommission für Rechtsfragen hat das Eintreten auf die
Botschaft zur Änderung des Bundesgerichtsgesetzes zwei-
mal andiskutiert und dann aufgeschoben. Im letzten Frühling
erteilte sie dem Bundesamt für Justiz den Auftrag, eine ande-
re Fassung der Artikel 89a und 89b vorzuschlagen, allenfalls
als Alternative zur subsidiären Verfassungsbeschwerde, die
zu Recht als, sage ich jetzt, Pièce de Résistance in dieser
Vorlage bezeichnet wurde. Die Kommission wünschte auch
genauere Angaben, was die Beschlüsse des Nationalrates
für die Belastung des Bundesgerichtes bedeuten würden.

Am 3. September 2019 hat die Kommission beschlossen,
die vom Bundesamt für Justiz in seinem Zusatzbericht vom
17. Juli formulierten neuen Varianten dem Bundesgericht zur
Stellungnahme zu unterbreiten. Die Stellungnahme des Bun-
desgerichtes vom 12. November 2019 war allerdings so zu-
rückhaltend, dass in der Kommission dann auf eine Anhö-
rung des Bundesgerichtes gleich ganz verzichtet wurde. Die
Stellungnahme des Bundesgerichtes darf aber wohl so ver-
standen werden, dass das Bundesgericht mit den vom Bun-
desamt für Justiz vorgeschlagenen Alternativszenarien, die
Ständerat Rieder beschrieben hat, hätte leben können.
Es liegt nun an Ihnen, wie Sie mit diesem Geschäft weiter-
fahren wollen. Eine Ablehnung würde die Arbeit des Bundes-
gerichtes nicht beeinträchtigen, obschon die Beschlüsse des
Nationalrates eine gewisse Minderbelastung des Bundesge-
richtes zur Folge hätten. Eine massgebliche Entlastung des
Gerichtes erreicht man aber auch mit der Linie des Natio-
nalrates nicht. Letztlich ist es ein politischer Entscheid, ob
das Parlament unter diesen Umständen und in Kenntnis der
Vorlage seinen ursprünglichen Auftrag an den Bundesrat auf-
rechterhält oder nicht. Wir können mit dem geltenden Recht
leben. Wir schaffen weder mit einem Nichteintreten noch mit
der Vorlage gemäss Nationalrat ein Problem. Der Bundesrat,
ich habe Ihnen das auch in der Kommission gesagt, respek-
tiert aufgrund der jüngsten Entwicklungen den Antrag Ihrer
Kommission.

Angenommen – Adopté

Präsident (Stöckli Hans, Präsident): Sie sind damit nicht auf
die Vorlage eingetreten. Diese geht zurück an den National-
rat.
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Präsident (Stöckli Hans, Präsident): Sie haben einen schrift-
lichen Bericht der Kommission erhalten.

Kuprecht Alex (V, SZ), für die Kommission: Diese Standes-
initiativen der Kantone Graubünden und Wallis haben eine
längere und bewegte Geschichte hinter sich. Zum besseren
Verständnis erlaube ich mir, Ihnen einen Rückblick auf die
Behandlungen dieser beiden Initiativen zu geben.
Am 25. September 2018 folgte der Ständerat der Minder-
heit unserer Kommission und gab den beiden Initiativen je-
weils mit 25 zu 19 Stimmen Folge. Die SiK des Nationalrates
stimmte diesem Entscheid am 8. Oktober 2018 mit 20 zu 4
Stimmen bei 1 Enthaltung zu. In der Wintersession 2018 wur-
den die Standesinitiativen gemäss Artikel 117 in Verbindung
mit Artikel 84 des Parlamentsgesetzes der SiK des Stände-
rates zur Ausarbeitung eines Erlassentwurfes zugewiesen.
Ebenfalls in der Wintersession 2018 bewilligten die beiden
Räte im Rahmen des Voranschlags 2019 dem Grenzwacht-
korps 44 zusätzliche Stellen. Vor diesem Hintergrund bean-
tragte die SiK des Ständerates am 11. Februar 2019 gemäss
Artikel 113 Absatz 2 Buchstabe b des Parlamentsgesetzes
einstimmig, die Initiativen abzuschreiben. Weil das Parla-
ment dem Grenzwachtkorps in der vergangenen Winterses-
sion 44 zusätzliche Vollzeitstellen zugesprochen hat und ent-
sprechend das Mehrjahreskonzept des Bundesrates zur Auf-
stockung des Grenzwachtkorps verwirklicht ist, erachten wir
das Hauptanliegen der Initianten als erfüllt. Weiter waren wir
der Ansicht, dass auf den laufenden Transformationsprozess,
also das Projekt Dazit, gesetzt werden sowie mittel- und auch
langfristig im Rahmen dieses Gesamtkonzeptes geplant wer-
den sollte. Nicht zuletzt könne aus den Anliegen der Stan-
desinitiativen auch kein gesetzgeberischer Handlungsbedarf
abgeleitet werden.
Der Ständerat folgte unserem Antrag am 6. März dieses Jah-
res mit 20 zu 16 Stimmen bei 4 Enthaltungen. Es gab Ein-
zelanträge der Kollegen Rieder und Engler, die die Standes-
initiativen ihrer Kantone nicht abschreiben wollten. Der Na-

tionalrat stimmte dieser Abschreibung in der Sommersessi-
on mit 124 zu 40 Stimmen bei 8 Enthaltungen nicht zu. Die
Berichterstatterin der SiK-N argumentierte, dass der Druck
aufrechterhalten und beurteilt werden müsse, ob im Rah-
men der Umstrukturierung der Eidgenössischen Zollverwal-
tung tatsächlich umgesetzt wird, was die Räte in der Winter-
session 2018 beschlossen haben.
Das Verfahren gemäss Artikel 117 Absatz 2 des Parlaments-
gesetzes sieht nun vor, dass die Abschreibung einer Initiative
der Zustimmung des anderen Rates bedarf. Artikel 95 Buch-
stabe j regelt die Differenzbereinigung bei Abschreibungen.
Die Kommission hat sich nicht einfach darangemacht, den
Beschluss unseres Rates aus der Frühjahrssession bloss
zu übernehmen. Sie hat sich nochmals die Mühe gemacht,
sich umfassend über die Lage an der Grenze sowie über
den Stand der Umsetzung des Projekts Dazit zu informie-
ren. Sie hat insbesondere zur Kenntnis genommen, dass sich
die Migrationslage in diesem Jahr stark beruhigt hat, die Mi-
grationszahlen auf den westlichen Mittelmeerrouten entspre-
chend stark zurückgegangen sind, die Schweiz nicht als pri-
märes Zielland bezeichnet werden kann und die Kriminali-
tätsrate auf einem tiefen Niveau stabil ist.
Von besonderem Interesse war jedoch auch eine Art Lage-
bericht der Oberzolldirektion zum grossen Transformations-
projekt Dazit, welches für die Zukunft ein neues Berufsbild
der heutigen Zollverwaltung und des Grenzwächters mit sich
bringen wird. Im Rahmen dieses Projekts sollen unter ande-
rem tausend Angehörige der Zollverwaltung auch im Bereich
der Grenzwache ausgebildet und bewaffnet werden können.
Die künftige Ausbildung, sowohl der Grenzwächter als auch
der Angehörigen der Zollverwaltung, wird sich also grundle-
gend verändern und auch einen Abbau von rund 300 Stellen
im rein administrativen Bereich zur Folge haben.
Die Kommission nahm mit Befriedigung zur Kenntnis, dass
das Projekt Dazit auf gutemWeg ist, das Ziel eines flexibleren
Personalkörpers mit einem Digitalisierungs- und Transforma-
tionsprozess erreicht werden kann und die Umsetzung sogar
schneller und voraussichtlich günstiger als ursprünglich ge-
plant voranschreitet. Gerade durch den Digitalisierungspro-
zess werden bei Bedarf künftig mehr Personen an der Gren-
ze eingesetzt werden können, als dies heute der Fall ist. Die
Kommission ist zur gestärkten Überzeugung gelangt, dass es
in diesem Transformationsprozess mit dem bereits erwähn-
ten Abbau von rund 300 Stellen nicht zielführend ist, zusätz-
liches Personal für das Grenzwachtkorps zu rekrutieren und
dieses auf der Basis des alten Berufsbildes auszubilden. Es
kommt hinzu, dass die Rekrutierung und Ausbildung rund
drei Jahre dauert und ein entsprechender Einsatz genau in
diese Zeit der Transformation fallen wird.
Ihre Kommission wird sich jedoch weiterhin einerseits über
die Sicherheitslage an der Grenze, die Situation der Migra-
tion und deren Auswirkungen auf unsere Grenze und ande-
rerseits über das Transformationsprogramm Dazit in der Eid-
genössischen Zollverwaltung informieren lassen. Sollte der
Ständerat jedoch heute beschliessen, die Initiativen abzu-
schreiben, so wären sie mit diesem Entscheid erledigt, da
eine zweite Ablehnung durch einen Rat endgültig ist. Sollten
Sie diese Standesinitiativen nicht abschreiben, so blieben sie
weiterhin in unserer Kommission hängig. Wir müssten einen
Erlassentwurf ausarbeiten und damit eigentlich in den Dazit-
Prozess eingreifen. So weit zum Verfahren.
Im Namen der Kommission, die ihren Entscheid am 8. No-
vember mit 11 zu 1 Stimmen gefällt hat, beantrage ich Ih-
nen jedoch, an Ihrem früheren Entscheid festzuhalten und die
beiden Standesinitiativen endgültig abzuschreiben und somit
auf die Ausarbeitung eines Erlasses zu verzichten.

Präsident (Stöckli Hans, Präsident): Der Antrag der Minder-
heit Lombardi wird von Herrn Engler vertreten.

Engler Stefan (M, GR): Ich übernehme gerne den Antrag der
Minderheit Lombardi und möchte Ihnen beantragen, die bei-
den Standesinitiativen Graubünden und Wallis betreffend die
Aufstockung des Grenzwachtkorps nicht abzuschreiben. Ei-
ne Abschreibung der Standesinitiativen hiesse: Das Geschäft
ist vom Tisch, weil das Anliegen zwischenzeitlich erfüllt ist
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oder auf einem anderen parlamentarischen Weg erfüllt wer-
den kann. Vorliegend ist beides nicht der Fall, schon gar nicht
beim Hauptanliegen der Standesinitiativen, nämlich der län-
gerfristigen Stärkung des Grenzschutzes.
Kollege Kuprecht hat ausführlich dargelegt, dass uns das
Thema der Verstärkung des Grenzwachtkorps schon über
viele Jahre beschäftigt. Es sind zahlreiche Standesinitiati-
ven zu diesem Thema eingereicht worden, vom Kanton Ba-
sel-Stadt, vom Kanton St. Gallen, später von den Kanto-
nen Graubünden und Wallis, die darauf aufmerksam ge-
macht haben, dass das Sicherheitsempfinden im Grenzge-
biet sinkt. Wir haben im Rahmen dieser Standesinitiativen
schon ausführlich darüber diskutiert. Im Rahmen der Bud-
getdebatte wurde die Aufstockung der Personalressourcen
des Grenzwachtkorps nicht nur diskutiert, sondern sogar be-
schlossen.
Eine Vielzahl von parlamentarischen Vorstössen und auch
von Berichten befasst sich mit dem Thema. Man muss nicht
sehr weit zurückblicken. Der Bericht zur Rolle und zum
zukünftigen Bestand des Grenzwachtkorps vom Mai 2016
kommt in Teilen zu anderen Schlussfolgerungen, als sie hier
im Bericht der SiK dargestellt werden. Mein Eindruck ist ganz
generell derselbe, wie ich ihn hier schon vor zwei Jahren ge-
äussert habe. Mein Eindruck ist, auch aus den wiederholten
politischen Interventionen, den Standesinitiativen, denen Fol-
ge gegeben wurde, den gefassten Budgetbeschlüssen, dass
der Bundesrat und die Eidgenössische Zollverwaltung das
Anliegen und damit auch das Sicherheitsempfinden der Be-
völkerung im Grenzgebiet nicht wirklich ernst nehmen.
Es sind verschiedene formale, aber auch inhaltliche Grün-
de, die mich bewegen, die beiden Standesinitiativen nicht ab-
schreiben zu lassen. Mit einem Postulat der SiK-N verlangte
der Nationalrat am 27. September 2018, also vor gut einem
Jahr, Antworten auf die Frage, ob der Personalbestand im
Grenzwachtkorps aufgrund der Personalreduktion im Zusam-
menhang mit Dazit bis 2026 aufgestockt werden kann. Der
Nationalrat hat dieses Postulat gegen den Willen des Bun-
desrates angenommen. Der Bericht des Bundesrates zum
Postulat 18.3386 liegt bis zum heutigen Zeitpunkt nicht vor.
Ich hielte es schon für wünschenswert, dass die Antwort des
Bundesrates vorliegt, bevor man über eine allfällige Abschrei-
bung der beiden Standesinitiativen diskutiert. Aus der Stel-
lungnahme des Bundesrates auf das besagte Postulat geht
zudem hervor, dass im Rahmen der Transformation der Eid-
genössischen Zollverwaltung zum Bundesamt für Zoll und
Grenzsicherheit das Parlament steuernd die Einsatzprioritä-
ten bei Zollabfertigung und Sicherheit an der Grenze festzu-
legen haben wird. In der Stellungnahme des Bundesrates auf
das Postulat der SiK-N wird in Aussicht gestellt, dass im Ver-
lauf des Jahres 2019 eine Entscheidungsgrundlage für das
Parlament vorliegen werde. Diese Entscheidungsgrundlage
liegt heute auch nicht vor; also werden wir uns auch nicht da-
mit befassen können, wer die Einsatzprioritäten steuert und
gewichtet.
Welche Priorität dem Grenzschutz und damit dem Gefähr-
dungspotenzial für Menschen, dem Schutz des Eigentums
einzuräumen ist, wie der öffentlichen Sensibilität Rechnung
zu tragen ist, wie viel Gewicht diesen Ansprüchen beizumes-
sen ist und was das für die personellen Ressourcen des
Grenzwachtkorps bedeutet, hat die Politik zu entscheiden.
Das soll im Rahmen der Dazit-Gesetzgebung diskutiert wer-
den können.
Solange also der Bericht zum Postulat der SiK-N zum Per-
sonalbestand bis 2026 nicht vorliegt und auch die Vorlage
zur Steuerung und Priorisierung des Vollzugs nicht vorliegt,
ist es in jedem Fall verfrüht und verfehlt, die Standesinitiati-
ven vorschnell abzuschreiben. Solange wir nicht wissen, wie
die Zusammenführung zu einer operativen, multifunktionalen
Einheit, wie es Herr Kollege Kuprecht dargestellt hat, der Mit-
arbeitenden der Eidgenössischen Zollverwaltung in Zukunft
aussehen wird und wie sich das auf den Grenzschutz aus-
wirken wird, ist es erst recht nicht gerechtfertigt, vorschnelle
Entscheidungen zu treffen. Ich möchte die Auswirkungen auf
die Organisation und die Strukturen in der Fläche kennen. Ich
will wissen, ob der Kommandostandort der Grenzwachtregi-
on III in Chur beibehalten wird. Ich möchte wissen, was die

Umstrukturierungen für Auswirkungen auf die Grenzwacht-
posten in meinem Kanton, aber auch in den übrigen Grenz-
kantonen haben. Ich möchte wissen, was für Kontrollinfra-
struktur neu aufgebaut und angeschafft werden muss. Dafür
braucht es den politischen Druck mittels der beiden Standesi-
nitiativen Graubünden und Wallis, die entsprechend aufrecht-
zuerhalten sind.
Daneben gibt es weitere Gründe, weshalb wir die Bestandes-
frage bei der Eidgenössischen Zollverwaltung im Auge behal-
ten sollten. Im Bericht unserer Kommission wird ausgeführt,
es seien ja 44 zusätzliche Stellen bewilligt worden, also habe
sich das Anliegen erübrigt. Von diesen 44 Stellen habe ich
in meinem Kanton keine gefunden. Ich weiss also nicht, wo
diese 44 Stellen zur Verstärkung des Grenzwachtkorps auf-
gebaut wurden. Es wird im Bericht der Kommission überdies
gesagt – und da werde ich sehr hellhörig –, dass als Fol-
ge des Effizienzprogramms 300 Stellen bei der Eidgenössi-
schen Zollverwaltung eingespart werden sollen. Die, die wie
ich schon länger hier sind, haben noch in Erinnerung, dass
uns damals, als man den Effizienzerfolg von Dazit erklärt hat,
in Aussicht gestellt wurde, dass die 300 eingesparten Stel-
len mindestens zum Teil zur Verstärkung des Grenzschutzes
verwendet würden; heute ist davon überhaupt nicht mehr die
Rede.
Ich bin klar der Auffassung, dass es unsere Aufgabe, die
Aufgabe der Politik ist, auch in der Frage der Bestände des
Grenzwachtkorps und der Gewichtung des Grenzschutzes
über eine längere Zeitdauer Entwicklungen zu antizipieren,
vor allem aber auch Verlässlichkeit zu schaffen und nicht von
Jahr zu Jahr zu beurteilen, ob der Migrationsdruck jetzt zu-
genommen hat oder nicht. Die Bevölkerungszahl nimmt zu,
die Risiken werden nicht kleiner, der Bestand an Sicherheits-
kräften hält mit der Bestandesentwicklung der Bevölkerung
nicht mit, das Sicherheitsempfinden der Bevölkerung sinkt.
Also, wenn nicht jetzt, wann soll dann die Politik den länger-
fristigen Herausforderungen von Migration, Kriminalität und
Terror begegnen?
Es wird auch gesagt, es sei nicht festzustellen, dass sich der
Kriminaltourismus in den Grenzgebieten verstärkt hat. Ich ha-
be keine Statistik darüber, ich lese einfach, dass im St. Gal-
ler Rheintal Bancomaten gesprengt werden, dass im Bergell
in Häuser eingebrochen wird, dass in Samnaun Bijouterien
überfallen werden, dass in der Westschweiz, von Frankreich
aus gesteuert, Geldtransporter überfallen werden. Sich also
auf den Standpunkt zu stellen, mit dem Kriminaltourismus lie-
ge es nicht so stark im Argen, dass man den Grenzschutz
verstärken müsste, halte ich für eine gefährliche These.
Die Sicherheit der Bevölkerung erfordert es, dass wir das
Thema ernst nehmen. Entsprechend möchte ich Sie bitten,
dem Antrag zuzustimmen und diese beiden Standesinitiati-
ven vorderhand nicht abzuschreiben, sondern mindestens zu
warten, bis wir den Bericht des Bundesrates auf das Postu-
lat der SiK-N kennen und wissen, wie sich die Bestände bis
2026 entwickeln sollen, aber auch, bis die Vorlage zur Trans-
formation des Grenzwachtkorps hier im Rat beraten wird.
Das gibt uns dann die Gelegenheit, zu priorisieren und die
Gewichte richtig zu legen.

Rieder Beat (M, VS): Ich bin zwar nicht Mitglied der SiK, aber
ich bin als Vertreter des Kantons Wallis aufgerufen, noch ein-
mal zu der Standesinitiative des Kantons Wallis zu sprechen.
Wir haben diese Diskussion in diesem Saal bereits einmal
geführt, und ich kann alles unterschreiben, was Kollege Eng-
ler hier erklärt hat. Wenn wir ein zweites Mal antreten und Ih-
nen empfehlen, diese Standesinitiative nicht abzuschreiben,
dann verlangen Sie sicher von uns, dass wir bei uns, in unse-
ren Grenzkantonen, abklären, wie denn die Situation aktuell
ist, ob die Bestände des Grenzwachtkorps in unseren Kanto-
nen genügend gross sind und ob die Zukunftsaussichten für
das Grenzwachtkorps aus Sicht der Regierungen der Grenz-
kantone gewährleistet sind.
Ich kann nur für meinen Kanton sprechen. Er grenzt an Italien
und an Frankreich, und das Echo ist verheerend. Wir haben
nicht einen Aufbau des Grenzwachtkorps, wir haben einen
signifikanten Abbau der Sicherheitslage an unseren Gren-
zen. Wir kontrollieren die Grenzen gegen Süden, nach Ita-
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lien, und nach Frankreich aufgrund fehlenden Personals in
der Nacht nicht mehr. Die französische Regierung hat keine
Grenzsicherheit mehr aufrechterhalten können, weil das Per-
sonal im Inland gebraucht wurde; die hatten andere Proble-
me in ihrem Land. Die Sicherheitslage in den Grenzkantonen
ist nicht so, dass wir Entwarnung geben könnten. In Teilen der
Westschweiz wird eine starke Zunahme der Bandenkrimina-
lität festgestellt, mit entsprechend spektakulären Überfällen,
sogar auf Geldtransporte, die – wenn man den Informationen
der Polizei Glauben schenken darf – aus Frankreich gesteu-
ert werden, und auch im Wallis ist die grenzüberschreitende
Kriminalität nicht rückläufig.
Kommt nun noch ein Anstieg des Migrationsproblems dazu,
dann wäre das Grenzwachtkorps heute nicht in der Lage, die
Grenzsicherheit zu gewährleisten, und die Gewährleistung
der Grenzkontrolle ist eigentlich die zentrale Sicherheitsauf-
gabe des Bundes. Das Grenzwachtkorps ist hier das zentrale
Element. Daher bitte ich Sie, diese beiden Standesinitiativen
aufrechtzuerhalten, weil sie eigentlich das Sicherheitsventil
dieses Parlamentes sind. Ich glaube Ihnen schon, Kollege
Kuprecht, dass Dazit auf gutem Wege ist, aber falls Dazit
nicht richtig zum Fliegen kommen sollte, was bei komplexen
Reorganisationen des Bundes noch hie und da der Fall ist,
dann haben wir ein Problem.
Daher möchte ich doch zuerst die Antwort des Bundes-
rates auf die Frage hören, wie er sich den Bestand des
Grenzwachtkorps bis 2026 vorstellt. Der Bundesrat soll auf-
zeigen, ob er den Grenzkantonen das notwendige Perso-
nal zur Gewährleistung der Sicherheit an der Grenze bieten
kann. Das ist unser zentrales Anliegen.
Ich glaube auch, dass andere Kantone an der Grenze die
gleichen Probleme haben. Diese zwei Standesinitiativen sind
von jenen Initiativen übrig geblieben, die wir im Parlament be-
reits behandelt haben. Es waren auch noch andere Kantone,
ich erinnere mich an Basel-Stadt und Basel-Landschaft, ich
erinnere mich an St. Gallen, die ähnliche Standesinitiativen
eingereicht haben. Hier im Parlament hat man damals dem
Bundesrat Glauben geschenkt. Jetzt wollen wir zuerst den
Tatbeweis sehen, und dann können Sie diese Standesinitiati-
ven immer noch genug früh abschreiben. Wir verpassen hier
überhaupt nichts.

Kuprecht Alex (V, SZ), für die Kommission: Erlauben Sie mir
vielleicht noch zwei, drei Bemerkungen zu den Äusserungen
von Herrn Engler und Herrn Rieder.
Tatsache ist, Herr Kollege Engler, dass grundsätzlich für
die Sicherheit im Inneren des Landes die Kantonspolizeien
zuständig sind und nicht das Grenzwachtkorps. Wenn die
Kantonspolizeien ihre Aufgaben nicht wahrnehmen und ih-
re Korps zur Wahrung der Sicherheit ihrer Bevölkerung nicht
aufstocken, dann kann es nicht Aufgabe des Grenzwacht-
korps sein, dieses Manko auszugleichen. In Bezug auf die
44 Personen, die zusätzlich rekrutiert wurden: Es ist nicht
unsere Aufgabe zu sagen, wo diese 44 Personen eingesetzt
werden müssen. Das ist operative Tätigkeit, und diese geht
natürlich in den Kompetenzbereich der Exekutive, sprich des
Grenzwachtkorps, in Absprache natürlich mit den Kantonen,
das ist klar. Das hat in der Vergangenheit auch immer sehr
gut funktioniert, weil immer dort, wo es gebrannt hat, zusätz-
liche Kräfte eingesetzt wurden.
Zu Herrn Rieder: Wir machen ja keine Personenkontrollen
mehr; das war so gewünscht. Mit dem Beitritt zu Schen-
gen sind die Personenkontrollen grundsätzlich abgeschafft
worden. Was wir noch machen, sind Warenkontrollen, weil
wir nicht in der Zollunion sind. Es ist nicht die Aufgabe von
uns bzw. von Grenzwächtern, jetzt trotzdem Personenkon-
trollen zu machen, um das gefühlte Sicherheitsmanko, weil
anscheinend Banden bei uns ihr Unwesen treiben, zu be-
kämpfen, sondern das ist wiederum Aufgabe der Kantonspo-
lizeien. Aber Schengen haben wir gewollt. Wir haben gewollt,
dass wir keine Personenkontrollen mehr machen. Damit sind
natürlich auch für eher zwielichtige Personen Tür und Tor of-
fen, unkontrolliert in die Schweiz einreisen zu können. Das
ist einfach so.
Ich bin sehr zuversichtlich, dass das Projekt Dazit, das ja wei-
ter voran ist, als es im Moment sein sollte, jetzt mit zusätzli-

chen tausend bewaffneten Personen die Grenzwächter ver-
stärken wird. Aber auch hier nochmals: Es geht primär um
die Warenkontrollen und nicht um die Personenkontrollen.
Ich möchte Sie deshalb bitten, jetzt nicht doppelgleisig zu
fahren oder irgendetwas zu archivieren, das dann womöglich
später wieder einmal hervorgenommen wird, weil man dann
prüft, ob das, was das Finanzdepartement bzw. die Oberzoll-
direktion jetzt plant, auch umgesetzt ist. Das werden wir so
oder so machen. Wir haben verlangt, dass uns halbjährlich
Standberichte abgeliefert werden. Der erste Standbericht ist
gekommen, er war sehr positiv. Es macht meines Erachtens
keinen Sinn, jetzt noch Standesinitiativen aufrechtzuerhalten,
die eigentlich mit der Ausrichtung der neuen Zollverwaltung
hinfällig geworden sind.

17.318, 18.307

Abstimmung – Vote
Für den Antrag der Mehrheit ... 19 Stimmen
Für den Antrag der Minderheit ... 18 Stimmen
(0 Enthaltungen)

Präsident (Stöckli Hans, Präsident): Damit sind die beiden
Initiativen definitiv abgeschrieben.

18.405

Parlamentarische Initiative
Rutz Gregor.
Taten statt Worte. Abgabe
für Radio und Fernsehen
für Unternehmen streichen

Initiative parlementaire
Rutz Gregor.
De la parole à l'acte.
Supprimer la redevance
de radio-télévision
pour les entreprises

Vorprüfung – Examen préalable

Nationalrat/Conseil national 11.09.19 (Vorprüfung – Examen préalable)
Ständerat/Conseil des Etats 17.12.19 (Vorprüfung – Examen préalable)

Antrag der Kommission
Der Initiative keine Folge geben

Antrag Germann
Der Initiative Folge geben

Proposition de la commission
Ne pas donner suite à l'initiative

Proposition Germann
Donner suite à l'initiative

Präsident (Stöckli Hans, Präsident): Es liegt ein schriftlicher
Bericht der Kommission vor.

Engler Stefan (M, GR), für die Kommission: Es tut mir leid,
dass ich heute Morgen wiederholt zu Wort gekommen bin.
Die neue Abgabe für Radio und Fernsehen geht auf die Re-
vision des Bundesgesetzes über Radio und Fernsehen zu-
rück, welches das Volk am 14. Juni 2015 angenommen hat-
te und welches erst am 1. Januar 2019 in Kraft getreten ist.
Bestätigt wurde die Abgabepflicht mindestens indirekt mit der
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